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Neuerungen am
Grünschnittsammelplatz

Wichtige Informationen 

Die Obfrau des Müll- 
Umwelt- und Engergie-
e�zienzausschusses:
GRin Helene Ruhmer,  e. h.

Marktgemeinde 

Feldkirchen bei Graz
Triester Straße 57, 8073 Feldkirchen
Tel. (0316) 29 11 35. 
Fax: (0316) 29 58 03.
Mail: gde@feldkirchen-graz.gv.at
DVR-Nr. 0107379.  

Der
Bürgermeister:
Erich Gosch,  e. h.

Um den Betrieb des Grünschnittsammelplatzes weiterhin geordnet, fair und kostendeckend 
gestalten zu können, treten mit 1. Jänner 2026 folgende neue Regelungen in Kraft:

1. Begrenzung der kostenlosen Anlieferungen
• Pro Quartal sind weiterhin 5 kostenlose Anlieferungen (Einfahrten) von Grünschnittab-

fällen möglich.
• Ab der 6. Anlieferung wird eine Gebühr in der Höhe von EUR 25,- pro Einfahrt ver-
       rechnet.
Diese Regelung soll eine gleichmäßige Nutzung durch alle Bürgerinnen und Bürger sicher-
stellen und Missbrauch verhindern.

2. Zulässige Abfälle
Erlaubt ist ausschließlich die Anlieferung von Grünschnittabfällen, dazu zählen:
• Baum- und Strauchschnitt
• Baumstämme
• Wurzelstöcke
• Laubabfälle
!!!Nicht erlaubt ist insbesondere die Anlieferung von Rasenschnitt!!!
Alternativ stehen Ihnen Grünschnittsäcke zum Kauf oder die Bestellung einer Bio-Tonne zur 
Verfügung.
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3. Gewerbliche Anlieferungen

Die Nutzung des Grünschnittsammelplatzes ist ausschließlich für private Haushalte vorgese-
hen.
Gewerbliche Anlieferungen sind ausnahmslos verboten!

4. Kontrolle und Missbrauch

Die Einhaltung der Benutzungsordnung wird regelmäßig überprüft.
Im Falle einer missbräuchlichen oder gewerblichen Nutzung der Bürgerservicekarte 
erfolgt eine sofortige Sperre.

Eine Neuausstellung der Karte kann erst nach Bezahlung einer Bearbeitungsgebühr von 
EUR 150,- beantragt werden.

Wir bitten um Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe, damit der Grünschnittsammelplatz weiterhin 
e�zient, umweltgerecht und im Sinne aller Bürgerinnen und Bürger betrieben werden kann.

Für Rückfragen steht Ihnen das Bürgerservice gerne zur Verfügung.
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